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Vorgaben zur Anlagebuchhaltung  

1. Grundlage 

Es gelten grundsätzlich die Vorgaben gemäss Anlagebuchhaltung von Curaviva, Version 
2007. 

2. Aktivierungsgrenze 

• Immobile Sachanlagen muss Fr. 50'000 
  kann Fr. 3'000 

• Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, 
 Informatik- und Kommunikationssysteme muss Fr. 3'000 

kann Fr. 1'000 

• Massengüter Fr. 20'000 

Definition Massengüter: 

Damit nicht bedeutende Investitionsgüter ausserhalb der Anlagebuchhaltung bleiben 
und so das Instrument in seiner Bedeutung mindert, werden Massengüter, welche 
nachstehende Bedingungen erfüllen, als Investition behandelt: 

- Der erwartete Nutzen erstreckt sich über mehrere Jahre; 

- Anzahl gerechnet mal Preis pro Stück ist erheblich, das heisst in ihrer Gesamtheit 
liegt der Anlagewert bei über Fr. 20'000.--. 

• Investitionen unter der Aktivierungsgrenze sind gemäss IVSE in der Kontogruppe 43 zu 
verbuchen. 

3. Abschreibungen 

Abschreibungen sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen vorzunehmen und linear 
vom Anschaffungswert abzüglich Subventionen (Nettoanschaffungswert) zu berechnen. 
Sie beginnen mit dem wirtschaftlichen Nutzen des Anlagegutes. Es gelten folgende Ab-
schreibungssätze: 

• Immobile Sachanlagen 3.33 % 

• Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 10 % 

• Informatik- und Kommunikationssysteme 20 % 

Verbuchung Investitionen / Abschreibungen: 

Investitionen werden zum effektiven Erstellungs- resp. Kaufpreis verbucht. Allfällige Sub-
ventionen sind danach indirekt über das Konto Wertberichtigung (Subventionsbeiträge) zu 
verbuchen. Die Abschreibungen sind vom Nettoanschaffungswert (Kaufpreis minus Sub-
vention) zu berechnen und indirekt über das Wertberichtigungskonto (Abschreibungen) zu 
buchen.  

Beispiel: Kauf eines Fahrzeuges für Fr. 60'000 (Buchung Kto.1120 Fz an 2000 Kred.). 
Subventionsbeitrag Fr. 20'000 (Buchung Kto. 1020 Bank an 1129 WB Fz). 
Abschreibung linear vom Nettoanschaffungswert 10 % von 40'000 (Buchung 
Kto. 4470 Abschreibung auf Fz an 1129 WB Fz). 
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4. Minimale Datensätze 

Der Datensatz betrifft die Anzahl und die Inhalte einer einzelnen Anlage. Diese Struktur 
richtet sich primär nach den betrieblichen Absichten zum Einsatz der Anlagebuchhaltung. 
Um eine einheitliche Auswertung zu garantieren, müssen folgende Felder zwingend ge-
führt werden:  
 
Bezeichnung Angaben zum Inhalt und Bemerkungen 

Anzahl Anzahl Anlagen dieses Objekts innerhalb der Kostenstelle 

Objekt Bezeichnung gemäss Lieferfirma 

Standort Standort innerhalb der Kostenstelle (üblicherweise wird der 
Raum bezeichnet) 

Anschaffungsdatum Datum der Lieferung oder der Rechnung 

Preis pro Stück Erfassen nur in ganzen Franken 

Installationskosten Erfassen nur in ganzen Franken 

Bruttoanlagewert Total Berechnung: Anzahl x Preis pro Stück + Installationskosten 

Erhaltene, anrechenbare 
Investitionsanteile Bund 

Erfassen der Investitionsbeiträge (Bund) 

Erhaltene, anrechenbare 
Investitionsanteile Kanton 

Erfassen der Investitionsbeiträge (Kanton) 

Nettoanlagewert Total Berechnung: Bruttoanlagewert Total - Erhaltene, anrechen-
bare Investitionsanteile Bund und Kanton 

Abschreibung Netto-
anlagewert pro Jahr 

Berechnung: Nettoanlagewert Total : Nutzungsdauer 

Abschreibung erhaltene, 
anrechenbare Investitions-
anteile Kanton 
(Subventionen) 

Berechnung: Erhaltene, anrechenbare Investitionsanteile 
Kanton (Subventionen) : Nutzungsdauer 

Kumulierte Abschreibungen 
auf Nettoanlagewert Anfang 
Jahr 

Kumulation der bisher getätigten Abschreibungen auf Netto-
anlagewert 

Kumulierte Abschreibungen 
auf anrechenbare Investi-
tionsanteile Kanton 
(Subvention) 

Kumulation der bisher getätigten Abschreibungen auf 
Investitionsanteile Kanton 

Anlagerestwert der Netto-
anlage vor Abschreibung 
lfd. Jahr 

Berechnung: Nettoanlagewert Total - Kumulierte Ab-
schreibungen auf Nettoanlagewert Anfang Jahr 

Anlagerestwert der Netto-
anlage nach Abschrei-
bungen lfd. Jahr 

Berechnung: Anlagerestwert der Nettoanlage vor 
Abschreibung lfd. Jahr - Abschreibung  Nettoanlagewert pro 
Jahr 

Anlagerestwert der 
Investitionsanteile Kanton 

Berechnung: Investitionsanteile Kanton - Kumulierte 
Abschreibungen auf Investitionsanteilen (Subventionen) 



Vorgaben zur Anlagebuchhaltung 

 

  3 

vor Abschreibung lfd. Jahr Kanton Anfang Jahr 

Anlagerestwert der 
Investitionsanteile Kanton 
nach Abschreibungen lfd. 
Jahr 

Berechnung: Anlagerestwert der Investitionsanteile Kanton 
vor Abschreibung lfd. Jahr - Abschreibung auf erhaltene 
anrechenbare Investitionsanteile (Subventionen) Kanton pro 
Jahr 

Kalkulatorischer Zins auf 
erhaltene, anrechenbare 
Investitionsanteile (Subven-
tionen) Kanton 

Berechnung: Restwert von Investitionsbeiträgen Kanton vor 
Abschreibung lfd. Jahr x Zinssatz (1. Hypothek Kantonal-
bank per 01.01. des laufenden Jahres) 

Als betriebsnotwendig aner-
kannt 

0 = nein, 1 = ja 

%-Anteil betriebsnotwendig z.B. 80 % (bezieht sich auf Bruttoanlagewert Total und 
Abschreibung pro Jahr) 

Verbucht in Fibu-Konto Angabe der Kontonummer 

Abgangsdatum Datum der Ausserbetriebssetzung 
 
 
 
Berechnungsbeispiel 

Kauf Fahrzeug, Fr. 20'000.-- am 01.01.08 (Abschr. 10 % linear vom Anschaffungswert), 
Abschluss Anlagebuchhaltung für das Jahr 2009 
 

Bezeichnung Bemerkung 

Anzahl 1 

Objekt Bus 

Standort Chur 

Anschaffungsdatum 01.01.08 

Preis pro Stück 20'000 

Installationskosten 0 

Bruttoanlagewert Total 20'000 

Erhaltene, anrechenbare 
Investitionsanteile Bund 

0 

Erhaltene, anrechenbare 
Investitionsanteile Kanton 

13'000 (65 %) 

Nettoanlagewert Total 20'000 - 13'000 = 7'000 

Abschreibung Netto-
anlagewert pro Jahr 

7'000 : 10 Jahre = 700 

Abschreibung erhaltene, 
anrechenbare Investitions-
anteile Kanton 
(Subventionen) 

13'000 : 10 Jahre = 1'300 
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Kumulierte Abschreibungen 
auf Nettoanlagewert Anfang 
Jahr 

700 x (2009 - 2008) = 700 

Kumulierte Abschreibungen 
auf anrechenbare Investi-
tionsanteile Kanton 
(Subvention) 

1'300 x (2009 - 2008) = 1'300 

Anlagerestwert der Netto-
anlage vor Abschreibung 
lfd. Jahr 

7'000 - 700 = 6'300 

Anlagerestwert der Netto-
anlage nach Abschrei-
bungen lfd. Jahr 

6'300 - 700 = 5'600 

Anlagerestwert der 
Investitionsanteile Kanton 
vor Abschreibung lfd. Jahr 

13'000 - 1'300 = 11'700 

Anlagerestwert der 
Investitionsanteile Kanton 
nach Abschreibungen lfd. 
Jahr 

11'700 - 1'300 = 10'400 

Kalkulatorischer Zins auf 
erhaltene, anrechenbare 
Investitionsanteile (Subven-
tionen) Kanton 

13'000 x 5 % (Annahme) = 650 

Als betriebsnotwendig aner-
kannt 

 

%-Anteil betriebsnotwendig  

Verbucht in Fibu-Konto  

Abgangsdatum  

 


